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GEMEINDEAMT KAINBACH BEI GRAZ 
                                                                                                                             

Pol. Bezirk Graz-Umgebung, 8010 Kainbach bei Graz, Hönigtaler Straße 2 
              

Tel. 0316/30-10-10, Telefax 0316/30-10-10/17,  

E-Mail: gde@kainbach.gv.at; Homepage: www.kainbach.gv.at  
            

  UID-Nr.: ATU59448949, DVR-Nr. 0407097 

Parteienverkehrszeiten: Montag, Mittwoch, Freitag 8.00 – 12.00 Uhr, Dienstag, Donnerstag 8.00 – 10.00 und 15.00 – 18.00 Uhr 

 
 

Österreichische Post AG 
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Kainbach bei Graz, 
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Gemeinde Schi- und Snowboardtag 
 

 

Wo:  Stuhleck (www.stuhleck.com) 

Wann:  Mittwoch, 20. Februar 2019 

Abfahrt:  7:00 Uhr – Parkplatz Sportanlage Kainbach bei Graz, Ragnitzstraße 338, 8047  

Rückkehr:  ca. 18:00 Uhr  

Kartenpfand: € 2,00 pro Liftkarte Gruppentarif (statt Normaltarif) 

Skipass Preise:  Kinder (Jahrgang 2013 und jünger):  € 0,00  

 Kinder (Jahrgang 2003 bis 2012):  € 20,50 (statt € 22,00) 

 Jugend (Jahrgang 2000-2003) &  

 Studenten (Jahrgang 1994-1999): € 36,30 (statt € 39,00) 

 Erwachsene (ab Jahrgang 1999) € 41,40 (statt € 44,50) 
 

Auch in diesem Jahr findet wieder der Gemeindeski-
tag am Mittwoch 20.02.2019, in den Semesterferien 
statt. Die Kosten des Busses werden für Bewohne-
rInnen unserer Gemeinde von der Gemeinde über-
nommen. Für alle „Nicht-KainbacherInnen“ beträgt 
der Buskostenanteil € 15,-- pro Person. Der Schitag 
findet bei einer Mindestteilnehmerzahl von 30 Perso-
nen statt – 50 Plätze stehen zur Verfügung. Anmel-
dungen im Gemeindeamt Kainbach bei Graz – Tel. 
0316/301010 bis spätestens Mittwoch, 13. Februar 
2019. Sollten mehr als 50 Anmeldungen vorliegen, so 
werden wir, bei entsprechender Anzahl an zusätzli-
chen Anfragen, einen weiteren Bus organisieren. 
Die Teilnahme erfolgt für alle Teilnehmer auf eigene 

Gefahr. Die Gemeinde Kainbach bei Graz und die mit 

der Durchführung beauftragten Personen überneh-

men keinerlei Haftung für Unfälle bzw. Schäden, die 

im Zusammenhang mit der Veranstaltung stehen. Der 

Veranstalter übernimmt keine Verantwortung bzw. 

Aufsichtspflicht für Kinder und weist ausdrücklich auf 

die Helmpflicht für Kinder hin. 

  
 INTERNETAUSGABE   
  der Gemeinde Kainbach bei Graz 
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Ehrung von ehemaligen Gemeinderätinnen und Gemeinderäten 
 

Bereits in der Gemeinderatssitzung vom 16.05.2018 
wurde der einstimmige Beschluss im Gemeinderat 
gefasst, die aus dem Gemeinderat ausgeschiedenen 
Gemeinderätinnen und Gemeinderäte für ihre Ver-
dienste in unserer Gemeinde mit einer Ehrenurkunde 
zu danken. Diese Ehrungen wurden bereits mehrfach 
in den letzten Jahrzehnten, zuletzt im Jahr 2000, 
durchgeführt. 
So wurden am 20.09.2018 ehemalige Gemeinderä-
tinnen und Gemeinderäte mit Begleitung zu einer 
Feier beim GH Großschedl – Zum Kramerwirt eigela-
den:  

Franz Paulitsch (Gemeinderat 2015-2018) 
Bettina Pint (Gemeinderätin 2010-2015) 
Ralph Lichem (Gemeinderat 2010-2015) 

Mag. Gerhard Weinhappel (Gemeinderat 2005-2010) 
Dr. Andrä Wasler (Gemeinderat 2005-2010) 
Robert Valenta (Gemeinderat 2005-2010) 
Markus Kropf (Gemeinderat 2005-2010) 

Werner Weingartmann (Gemeinderat 2001-2007) 
Regina Glatz (Gemeinderätin 2007-2015) 

Dir. Theresia Krammer (Gemeinderätin 1999-2010) 
Werner Ranftl (Gemeinderat 2000-2015) 

Peter Stanzenberger (Gemeinderat 2000-2015) 
Josef Greimel (Gemeinderat 1999-2015) 

 

 
 

Leider war es nicht allen ehemaligen Gemeinderätin-
nen und Gemeinderäten möglich, der Einladung Fol-
ge zu leisten und damit die Auszeichnung persönlich 
entgegen zu nehmen. 

Weiters wurde in der Gemeinderatssitzung vom 
16.05.2018 der einstimmige Beschluss gefasst, Herrn 
Werner Ranftl für seine Verdienste als Kassier der 
Gemeinde Kainbach bei Graz im Zeitraum 2000-2010 
mit dem Ehrenring der Gemeinde Kainbach bei 
Graz auszuzeichnen. 
 

 
 

Auch Bgm. Mag. Manfred Schöninger wurde, zu 
seiner eigenen Überraschung, eine Ehrenurkunde für 
seine 28-jährige Tätigkeit im Gemeinderat (1984-
1990 sowie 1995-2017) überreicht. 
Seit der Zurücklegung seines Gemeinderatsmanda-
tes im Juni 2017 ist er als „Volksbürgermeister“ tätig. 
In dieser Funktion trägt er dem Gemeinderat die Ta-
gesordnungspunkte der Sitzungen vor, besitzt selbst 
aber kein Stimmrecht mehr. 
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Aktuelles zu Volksbegehren – Unterstützung und Eintragung 
 

Derzeit können für folgende registrierte Volksbe-
gehren Unterstützungserklärungen abgegeben 
werden: 
• Asyl europagerecht umsetzen  

(registriert seit 29.01.2018) 
• Faires Wahlrecht – Volksbegehren  

(reg. seit 4.4.2018) 
• Weniger Fluglärm (reg. seit 17.4.2018) 
• Autobahnmaut abschaffen (reg. seit 19.4.2018) 
• EURATOM-Ausstieg Österreichs  

(reg. seit 9.5.2018) 
• Österreichs Grenzschutz wiederherstellen  

(reg. seit 15.5.2018) 
• Österreichs Neutralität wiederherstellen  

(reg. seit 15.5.2018) 
• Bedingungsloses Grundeinkommen  

(reg. seit 5.9.2018)  
• Smoke – JA (reg. seit 13.11.2018) 
• Smoke – NEIN (reg. seit 13.11.2018) 

 
Auf der Homepage des BMI (Bundesministerium für 
Inneres, http://www.bmi.gv.at) können Sie sich lau-
fend über den aktuellen Stand der laufenden Verfah-
ren sowie über neu eingebrachte Volksbegehrenan-
träge informieren. 

Für die Volksbegehen "Für verpflichtende Volks-
abstimmungen" und „CETA-Volksabstimmung“ 
wurde der Eintragungszeitraum mit 25.3 bis 
1.4.2019, fixiert. Sie können in unserer Gemeinde zu 
folgenden Zeiten Ihre Eintragung vornehmen: 

Montag, 25. März, von 08:00 bis 17:00 Uhr 
Dienstag, 26. März, von 08:00 bis 20:00 Uhr 
Mittwoch, 27. März, von 08:00 bis 17:00 Uhr 

Donnerstag, 28. März, von 08:00 bis 20:00 Uhr 
Freitag, 29. März, von 08:00 bis 17:00 Uhr 

Samstag, 30. März, von 08:00 bis 12:00 Uhr 
Sonntag, 31. März, 

keine Eintragung möglich – geschlossen! 
Montag, 1. April, von 08:00 bis 17:00 Uhr 

Bitte beachten Sie:  
Personen, die bereits eine Unterstützungserklä-
rung für das Volksbegehren abgeben haben, 
können keine Eintragungen mehr vornehmen, da 
eine getätigte Unterstützungserklärung bereits 
als gültige Eintragung gilt. 
Sollten Sie bereits eines der Volksbegehren unter-
stützt haben, ist eine weitere Eintragung nicht mehr 
möglich. 
Online können Sie eine Eintragung im Zeitraum 25. 
März 2019, 08:00 Uhr bis 1. April 2019, 20:00 Uhr 
durchführen. 

 

Kostenlose Beratung in der Schwangerschaft – Hebammenberatung  

Seit Jänner 2019 gibt es die Möglichkeit einer kosten-
losen Hebammensprechstunde von Frau Mag. Karin 
Hochreiter im Rahmen des Mutter-Kind-Passes. In 
der 18.-22. Schwangerschaftswoche kann jede wer-
dende Mutter ein Gespräch mit einer Hebamme ihrer 
Wahl vereinbaren. Die Kosten werden von der jewei-
ligen Pflichtversicherung zur Gänze übernommen. 
Der frühe Kontakt zu einer Hebamme stellt eine wert-
volle Ergänzung zu den fachärztlichen Untersuchun-
gen dar und bietet Orientierung, Rat und Hilfe in einer 
Zeit voller Fragen und Verunsicherungen.  
Auf Ihren Besuch freut sich Hebamme Mag. Karin 
Hochreiter (www.hebamme-hochreiter.at) 
Terminvereinbarungen unter der Tel. 0664/5105717 
oder per mail an karin@hebamme-hochreiter.at) 

Folgende Termine sind für die erste Jahreshälfte 
2019 jeweils am Donnerstagvormittag (9-12 Uhr) vor-
gesehen – (Achtung: nur gegen Voranmeldung!!!) 
28.2. / 21.3. / 25.4. / 23.5. / 27.6. 
 
Sie erhalten kompetente Beratung zu den Themen-
bereichen: 
- Ernährung  
- gesundheitsförderndes Verhalten in der Schwan-

gerschaft und während der Stillzeit 
- Wahl des Geburtsortes 
- Vorbereitung auf die Geburt 
- Vorbereitung auf das Stillen 
- Zeit nach der Geburt …. 
- und alles was Sie sonst noch wissen möchten. 

 
 

FASCHINGSPARTY ON ICE in Hart bei Graz 
 

Die Gemeinden Kainbach bei Graz, Hart bei Graz sowie die Marktge-
meinden Laßnitzhöhe und Raaba-Grambach laden alle Gemeindebür-
gerInnen und Gemeindebürger am Faschingsdienstag, den 5. März 
2019, um 15:00 Uhr zur FASCHINGSPARTY ON ICE in das Eisstadion 
Hart bei Graz (Eisweg 3, 8075 Hart bei Graz) ein.  
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Zurücklegung des Bürgermeisteramtes mit Ende Februar 2019 
 

Mit Schreiben vom 28.01.2019 hat Mag. Manfred 
Schöninger die Zurücklegung seiner Funktion als 
Bürgermeister der Gemeinde Kainbach bei Graz mit 
Wirkung Ende Februar 2019 bekannt gegeben.  
Mag. Manfred Schöninger ist seit der Wahl im Jahr 
2000 Bürgermeister der Gemeinde Kainbach bei 
Graz und war in der Zeit von 1984-1990 sowie 1995-
2017 als Gemeinderat der Gemeinde Kainbach bei 
Graz tätig.  

Die in der Steiermärkischen Gemeindeordnung fest-
gelegten Schritte bei Zurücklegung des Bürgermeis-
teramtes wurden bereits eingeleitet. Die Neuwahl 
eines neuen Bürgermeisters erfolgt im Zuge einer 
Gemeinderatssitzung, welche mit 12.03.2019 fixiert 
wurde.  
Somit wird VBgm. Johann Bloder die Führung der 
Amtsgeschäfte im Zeitraum von 1.3. bis einschließ-
lich 12.3.2019 übernehmen.

 

 

 

 

Aktion Saubere Steiermark 2019 – Samstag, 13. April 2019 
 

Am Samstag, den 13. April 2019 findet die „Aktion 
großer steirischer Frühjahrsputz“ im Gemeindegebiet 
der Gemeinde Kainbach bei Graz statt. In Zusam-
menarbeit mit der Berg- und Naturwacht Kainbach 
bei Graz, sowie der Freiwilligen Feuerwehr Kainbach 
bei Graz wird eine Geländereinigung durchgeführt. 
Ziel dieser Säuberungsaktion ist es, alle Straßenbö-
schungen im Gemeindegebiet von Müll zu befreien. 
Weiters wird an diesem Tag (während des Aktions-

zeitraumes 8:00 bis 13:00 Uhr) das Altstoffsammel-
zentrum (kurz ASZ) zur Anlieferung geöffnet. 

 

Treffpunkt für alle GemeindebürgerInnen: 
Samstag, 13. April 2019, 

8:00 Uhr im Bauhof – ASZ der Gemeinde. 
 

Selbstverständlich wird, wie gewohnt, für eine Ver-
pflegung aller teilnehmenden GemeindebürgerInnen 
gesorgt. 

 
 
 
 

Kontrollpflichten für Baumbesitzer 
 

Gerade in den Wintermonaten erhalten wir vermehrt 
Anrufe, dass Bäume entlang von Straßen oder auch 
im Nahbereich von Objekten abgestorben sind und 
daher eine Gefahr darstellen. 
Wir möchten darauf hinweisen, dass die Haushalts-
versicherungen eines Objektes nur dann Schäden 
abdecken, wenn diese bei einem Katastrophenereig-
nis (starker Wind, extreme Schneefälle,…) entstan-
den sind. Auch die Versicherung eines Waldeigentü-
mers deckt ein fahrlässiges Verhalten nicht ab und 
führt damit in den meisten Schadensfällen zu Zivil-
rechtsklagen. 
Jeder Baumbesitzer (gilt für Waldbesitzer gleich 
wie für Besitzer großer Bäume in Gärten) ist ver-
pflichtet, sich über den Zustand der Bäume in 
regelmäßigen Abständen ein Bild zu machen und 
gefährdende Bäume oder abgestorbene        

Baumteile entsprechend rasch zurück zu schnei-
den bzw. den Baum zu fällen. Eine Begehung der 
Waldbereiche neben Straßen, Stromleitungen, Objek-
ten oder anderen Wegen zumindest zweimal jährlich 
(Jänner-März, Juli-September) ist daher anzuraten.  
Sollten Sie einen für Ihre Liegenschaft gefährlichen 
Baum oder Baumteil feststellen, so empfehlen wir 
Ihnen, dies dem Grundeigentümer sowohl persönlich 
als auch nachweislich schriftlich mitzuteilen. Damit 
haben Sie Ihre Warnpflicht erfüllt und müssen gege-
benenfalls nicht die Kosten der Schadensbehebung 
tragen, sondern können diese, wenn notwendig, auf 
Zivilrechtsweg einfordern.  
 
Abschließend stellen wir fest, dass es sich hierbei um 
eine privatrechtliche Angelegenheit handelt und die 
Gemeinde nur informativ tätig werden kann. 

 
 

 

KOSTENLOSE BERATUNG IM GEMEINDEAMT: 
(Telefonische Voranmeldung erforderlich!): 

 

Beratungstermine KEM-Manager: 
Donnerstag, 21.03.2019, 

Donnerstag, 16.05.2019 und 
Dienstag, 25.06.2019 jeweils ab 16:00 Uhr 

 

BAUBERATUNG: 
Einmal im Monat von 15:00 bis 17:00 Uhr 

 
SPRECHSTUNDE DES NOTARS: 

2. Donnerstag im Monat von 16:00 bis 18:00 Uhr

 


